
tungsunabhängigen Integritätsinteresses.60 Aus dieser Einord-
nung des mangelbedingten Betriebsausfallschadens ergibt sich
das grundsätzliche Mahnungserfordernis gemäß § 286 I BGB.
Zum Teil wird insoweit jedoch generelle Entbehrlichkeit der
Mahnung angenommen, weil deren Sinn und Zweck im Falle
der Schlechtleistung nicht einschlägig sei.61 Damit würde dann
die ursprünglich mangelhafte Lieferung als der den Verzug
begründende Umstand angesehen.

Gegen diese letztgenannte Variante der Auffassungen, die
denmangelbedingtenBetriebsausfallschaden als Verzögerungs-
schaden behandeln wollen, ist freilich einzuwenden, dass als
Bezugspunkt für den Verzug lediglich die Verzögerung der
Nacherfüllung in Betracht kommt.62 Denn nimmt der Käufer
diemangelhafteLeistung vorbehaltlos als prinzipiell erfüllungs-
tauglich entgegen,mangelt es schon an einerNichtleistung i.S.d.
§ 286 IBGB, sodass unabhängig vondenFragennachMahnung
und deren Entbehrlichkeit in der ursprünglich mangelhaften
Lieferung kein den Verzug begründender Umstand gesehen
werden kann.63 Ordnet man also den mangelbedingten Be-
triebsausfallschaden dem Verzögerungsschaden zu, dann kann
dieser erst ab dem Zeitpunkt ersetzt werden, in dem der Käufer
den Verkäufer wegen der Nacherfüllung in Verzug gesetzt hat.
Diese Lösung sei schließlich deshalb vorzugswürdig, weil in der
Alternative – Gewährung einfachen Schadensersatzes ab dem
Zeitpunkt der zu vertretenden ursprünglichen Schlechtleistung
–der immerhinmangelhaft Leistendewertungswidersprüchlich
schlechter stehe als derjenige, der gar nicht liefere.64

b) Mangelbedingter Betriebsausfallschaden als Fall des
einfachen Schadensersatzes

Die Rechtsprechung65 und herrschende Meinung66 ordnen
den mangelbedingten Betriebsausfallschaden zu Recht dem
einfachen Schadensersatz gemäß § 280 I BGB zu. Dies legt
bereits die Gesetzesbegründung nahe, die den Betriebsausfall-
schaden explizit als Anwendungsfall des § 280 I BGB nennt.67
Außerdem sei zu beachten, dass § 437 Nr. 3 BGB nicht auf
§ 286 BGB verweise, woraus zu schließen sei, dass ein qualita-
tiver Unterschied zwischen der Nicht- und der Schlechtleis-
tung liege. Denn selbst wenn bei Schlechtleistung die gemäß
§ 433 I 2 BGB geschuldete mangelfreie Leistung verzögert
werde, so sei die tatsächliche Lage doch eine grundlegend
andere: Der schlechtleistende Schuldner ist sich möglicherwei-
se der Mangelhaftigkeit und damit auch der Verzögerung der
Leistung gar nicht bewusst;68 ebenso kann der Gläubiger eine
Nichtleistung leicht feststellen, eine mangelhafte Lieferung

hingegen gegebenenfalls nicht, was im Hinblick auf das
grundsätzliche Mahnungserfordernis problematisch ist.69

Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass der Betriebs-
ausfallschaden vom 22.03. – 30.03.2010 als einfacher Scha-
densersatz gemäß §§ 437 Nr. 3, 280 I BGB einzuordnen ist.

2. Weitere Voraussetzungen gemäß §§ 280 I, 437 Nr. 3
BGB

In dem Kaufvertrag liegt das für § 280 I BGB erforderliche
Schuldverhältnis zwischen E und V. Die Lieferung der man-
gelhaften Eismaschine stellt die für § 280 I BGB geforderte
Pflichtverletzung dar. Diese hat V auch zu vertreten.

II. Rechtsfolge
Art und Umfang des Schadensersatzes ergeben sich aus
§§ 249 ff. BGB. Für den entgangenen Gewinn in der Zeit vom
22.03. – 30.03.2010 hat E gemäß §§ 249 I, 252 S. 1 BGB einen
Anspruch in Höhe von 1.800 €. Wegen eines etwaigen Mit-
verschuldens gilt das oben Gesagte.

C. ANSPRUCH V GEGEN E AUF ABNAHME UND BEZAH-
LUNG GEMÄß § 433 II BGB

Der Anspruch des V gegen K auf Abnahme und Bezahlung
einer Eismaschine des Typs FreezIce 50 besteht wegen § 281
IV BGB i.V.m. dem Rechtsgedanken der synallagmatischen
Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung70 nicht mehr.
Nach anderer Auffassung erlischt der Anspruch auf die Ge-
genleistung erst infolge eines Rücktritts.71 Die Rücktrittserklä-
rung des E kann jedoch als mit dem Schadensersatzverlangen
konkludent miterklärt angesehen werden.

60 Oetker/Maultzsch (Fn. 58) § 2 Rn. 268.
61 Grigoleit/Riehm AcP 203 (2003) 727 (755); dies. JuS 2004, 727 (747).
62 Bamberger/Roth/Faust (Fn. 1) § 437 Rn. 147; Gsell in FS Canaris, 2007, 334 (341).
63 Bamberger/Roth/Faust (Fn. 1) § 437 Rn. 147; vgl. auch Erman/J. Hager (Fn. 18)

§ 286 Rn. 49 m.w.N.
64 Jauernig/Berger (Fn. 21) § 437 Rn. 17.
65 BGHZ 181, 317 (322 Tz. 12).
66 Bamberger/Roth/Faust (Fn. 1) § 437 Rn. 66 f.; Erman/Grunewald (Fn. 18) Vor

§ 437 Rn. 9; MüKo-BGB/Ernst (Fn. 7) § 280 Rn. 55 ff.; Staudinger/Otto (Fn. 23)
§ 280 Rn. E 42 f.; S. Lorenz/Riehm Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, 2002,
Rn. 546 f.; Canaris ZIP 2003, 321 (326).

67 RegBegr. BT-Drucks. 14/6040, 225.
68 MüKo-BGB/Ernst (Fn. 7) § 280 Rn. 56.
69 BGHZ 181, 317 (323 f. Tz. 17); Bamberger/Roth/Unberath (Fn. 1) § 280 Rn. 30;

MüKo-BGB/Ernst (Fn. 7) § 280 Rn. 57; Canaris ZIP 2003, 321 (323); Medicus JuS
2003, 521 (528).

70 Jauernig/Stadler (Fn. 21) § 281 Rn. 14; Staudinger/Schwarze (Fn. 23) § 281 Rn.
D 21.

71 MüKo-BGB/Ernst (Fn. 7) § 325 Rn. 7.
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& SACHVERHALT
T, O, A und B führten mit ihren stark motorisierten Pkw mehrfach abgesprochene „Beschleu-
nigungsrennen“ auf einer zweispurigen Bundesstraße durch. Indem die beiden Pkw neben-
einander auf gleicher Höhe fahrend beide Fahrstreifen blockierten, bremsten sie die dahinter
fahrenden Autos auf eine Geschwindigkeit von 80 km/h herunter und verursachten so einen
Rückstau, der ihnen die Beschleunigung auf der nach vorne frei gewordenen Straße erlaubte.
Dabei saßen die Beteiligten immer abwechselnd am Steuer. Bei den Rennen filmten meist
jeweils die Beifahrer die rasanten Fahrten. Außerdem zählte immer einer der Beifahrer mit der
Hand von drei herunter auf null, um damit das Rennen zu starten.

Eines Tages bleibt das Beschleunigungsrennen jedoch nicht ohne Folgen. Nachdem O als
Beifahrer des T denCountdown heruntergezählt hat, beschleunigen die Pkw auf über 200 km/h,
als plötzlich vor ihnen ein vorschriftsmäßig mit 120 km/h fahrender Opel auf dem rechten
Fahrbahnstreifen auftaucht. Während des von O befürworteten Überholvorgangs, bei dem alle
drei Fahrzeuge nebeneinander fahren und der Seitenabstand zwischen den beiden „Renn-
wagen“ sich bis auf 30 cm verringert, gerät der Pkw mit T am Steuer mit den Rädern auf den
Grünstreifen neben der Mittelleitplanke. Bei dem Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahr-
bahn zurückzusteuern, kommt der Pkw infolge einer zu starken Lenkbewegung des T ins
Schleudern und überschlägt sich. Dabei werden T und der das Geschehen filmende O aus dem
Fahrzeug geschleudert. An den hierbei erlittenen Verletzungen verstirbt O.

Strafbarkeit des T?

& LÖSUNG

A. DURCH DIE TEILNAHME AM RENNEN KÖNNTE SICH T WEGEN FAHRLÄSSIGER
TÖTUNG DES O NACH § 222 STGB STRAFBAR GEMACHT HABEN.

I. Tatbestand

1. Erfolgsverursachung
Der Taterfolg in Gestalt des Todes des O ist eingetreten. Indem T das Fahrzeug bei der
Wettfahrt steuerte, in deren Verlauf es zum tödlichen Unfall kam, hat er positiv etwas getan
und damit eine taugliche Tathandlung vorgenommen. Da sich die Wettrennfahrt des T nicht
wegdenken lässt, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt – Tod des O – entfiele, ist
nach der condicio-sine-qua-non-Formel das Handeln des T kausal für den Eintritt des tat-
bestandlichen Erfolgs.

2. Objektive Fahrlässigkeit
T müsste objektiv fahrlässig gehandelt haben. Dazu müsste er zunächst eine objektive Sorg-
faltspflichtverletzung begangen haben, d.h. die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht
gelassen haben (vgl. § 276 II BGB).

Im Straßenverkehrsrecht ist der Maßstab der anzuwendenden Sorgfaltspflicht(en) anhand
der Verkehrsvorschriften, v.a. durch die Sondernormen der StVO, konkretisiert (Kühl AT, 6.
Aufl. 2008, 17/23). Gegen diese liegen mehrere Verstöße vor. So wurde gegen § 29 I StVO
(„Rennen mit Kraftfahrzeugen sind verboten.“) verstoßen. Ferner liegt ein untersagter Fahr-
streifenwechsel gemäß § 7 V StVO sowie die vorschriftswidrige Durchführung eines Über-
holvorgangs gemäß § 5 IV 2 StVO vor. Auch hat T gegen das allgemeine Rücksichtnahme-
gebot des § 1 II StVO verstoßen. Schließlich hat er die im Bereich des Unfallorts zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erheblich überschritten. Eine objektive Sorgfaltspflicht-
verletzung liegt damit vor.

Der Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolgs müsste auch objektiv vorhersehbar gewesen
sein. Dies ist dann der Fall, wenn der Erfolg nach allgemeiner Lebenserfahrung eines umsichtig
handelnden Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters, sei es auch nicht als regelmäßige, so
doch als nicht ungewöhnliche Folge erwartet werden konnte (Kühl a.a.O. 17/14, 40). Ein
besonnener Dritter aus dem Rechtskreis des Täters T hätte die Möglichkeit in Rechnung
gestellt, dass einer der am Geschehen Beteiligten zu Tode kommen kann. Der Erfolgseintritt
war damit objektiv vorhersehbar.

3. Objektive Zurechnung des Erfolgs
a) Der Erfolg müsste T auch objektiv zurechenbar sein. Dazu müsste T eine rechtlich miss-
billigte Gefahr geschaffen haben, die sich im tatbestandsmäßigen Erfolg – dem Tod des O –
realisiert hat (Kühl a.a.O. 4/43).

Daran könnte es fehlen, wenn das Opfer O durch sein Verhalten eigenverantwortlich so
zwischen den Erfolg und die Handlung des T getreten ist, dass der Tod nicht mehr als

Sorgfaltswidrigkeit

Erkennbarkeit

Eigenverantwortlichkeit des
Opfers?
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